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RS OGH 1996/5/20 14Bkd4/96
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.05.1996

Norm

DSt 1990 §1 Abs1 C1

Rechtssatz

Die Unterlassung der erforderlichen Sorgfalt eines Rechtsanwaltes bei Erstellung einer Kostennote stellt zweifellos eine

Fahrlässigkeit dar. Der Disziplinarbeschuldigte hat damit durch die gelegte Kostennote Ehre und Ansehen des Standes

beeinträchtigt.
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